
Anhang II: Matrix der Rechtsquellen

Teil 1: Matrix für zwischenstaatliche Übereinkommen

Bezüglich der gewählten Struktur der Matrix wird auf die Ausführungen
unter Abschnitt A, 2.2 verwiesen.

On-Demand-Verkehr und kombinierter Per‐
sonen- und Gütertransport

Automatisiertes Fahren

Rechtsquelle Kommentar Rechtsquelle Kommentar

- WÜ Regelt die international
verbindlichen Verkehrsre‐
geln.

-   Genfer Fahrzeug‐
teileübereinkom‐
men inkl. UN-
ECE-Regelungen

Detaillierte technische An‐
forderungen an Kraftfahr‐
zeuge.

Matrix zwischenstaatlicher ÜbereinkommenTabelle 9:
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Teil 2: Matrix für das Recht der Europäischen Union

Bezüglich der gewählten Struktur der Matrix wird auf die Ausführungen
unter Abschnitt A, 2.2 verwiesen.

On-Demand-Verkehr und kombinierter Per‐
sonen- und Gütertransport

Automatisiertes Fahren

Rechtsquelle Kommentar Rechtsquelle Kommentar

VO (EU) 2018/858 Regelt die Ge‐
nehmigung und
Marktüberwa‐
chung von Kraft‐
fahrzeugen und
die Erteilung der
EU-Typgenehmi‐
gung.

VO (EU) 2018/858 Regelt die Ge‐
nehmigung und
Marktüberwachung
von Kraftfahrzeugen
und die Erteilung
der EU-Typgeneh‐
migung.

VO (EG) Nr. 1370/2007 Regelt die Verga‐
be und Finanzie‐
rung von Perso‐
nenverkehrs‐
dienstleistungen.

VO (EU) 2019/2144 Ergänzt die
Vorschriften
der Typgenehmi‐
gungsverordnung.

VO (EG) Nr. 1071/2009 Definiert Voraus‐
setzungen für
Unternehmen,
die im Kraftver‐
kehr tätig sein
wollen.

DVO (EU) 2022/1426 Ergänzt die
Vorschriften
der Typgenehmi‐
gungsverordnung.

- - VO (EU) 2024/1689 Enthält Vorschriften
zur Produktsicher‐
heit von KI-Syste‐
men.

- - RL 85/374/EWG Regelt die verschul‐
densunabhängige
Haftung der Herstel‐
ler*innen von Pro‐
dukten.

- - RL (EU) 2024/2853 Regelt die verschul‐
densunabhängige
Haftung der Herstel‐
ler*innen von Pro‐
dukten.

Matrix für das Recht der Europäischen UnionTabelle 10:
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Teil 3: Matrix für das deutsche Recht

Bezüglich der gewählten Struktur der Matrix wird auf die Ausführungen
unter Abschnitt A, 2.2 verwiesen.

On-Demand-Verkehr und kombinierter
Personen- und Gütertransport

Automatisiertes Fahren

Rechtsquelle Kommentar Rechtsquelle Kommentar

BGB Regelt das allgemeine Zi‐
vilrecht, also u.a. Eigen‐
tums- und Haftungsvor‐
schriften.

BGB Regelt das allgemeine
Zivilrecht, also u.a.
Eigentums- und Haf‐
tungsvorschriften.

HGB Regelt das Handelsrecht,
relevant sind insbeson‐
dere Vorschriften zum
Speditions- und Fracht‐
recht.

StVG Regelt die Grundla‐
gen des Straßenver‐
kehrsrechts. Enthält
konkrete Regelungen
zur Halter*innen- und
Fahrer*innenhaftung.

StVG Regelt die Grundla‐
gen des Straßenverkehrs‐
rechts. Enthält konkre‐
te Regelungen zur
Halter*innen- und Fah‐
rer*innenhaftung.

VVG Regelt die Rechte und
Pflichten von Versiche‐
rer*innen und Versiche‐
rungsnehmer*innen.

StVG Regelt die Grundla‐
gen des Straßenverkehrs‐
rechts.

HaftPflG Regelt die Verpflich‐
tung zum Abschluss
von Haftpflichtversi‐
cherungen für Kraft‐
fahrzeuge.

StVO Legt Regeln für sämt‐
liche Teilnehmer*innen
des Straßenverkehrs auf
öffentlichen Straßen fest.

ProdHaftG Regelt die verschul‐
densunabhängige Haf‐
tung der Hersteller*in‐
nen von Produkten.

VwV-StVO Konkretisiert die StVO
durch Verwaltungsvor‐
schriften.

StVG Regelt die Grundla‐
gen des Straßenver‐
kehrsrechts.

StVZO Regelte u.a. die Zulas‐
sung von Fahrzeugen,
wird schrittweise abge‐
baut und in die StVO
überführt.

StVO Legt Regeln für sämtli‐
che Teilnehmer*innen
des Straßenverkehrs auf
öffentlichen Straßen
fest.

FZV Regelt die Zulassung von
Fahrzeugen zum öffentli‐
chen Straßenverkehr.

VwV-StVO Konkretisiert die StVO
durch Verwaltungsvor‐
schriften.
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FzTV Regelt die Prüfung und
Genehmigung von Bau‐
art und Fahrzeugteilen.

StVZO Regelte u.a. die Zulas‐
sung von Fahrzeugen,
wird schrittweise abge‐
baut und in die StVO
überführt.

PBefG Regelt die gewerbsmäßi‐
ge Beförderung von Per‐
sonen.

FZV Regelt die Zulassung
von Fahrzeugen zum
öffentlichen Straßen‐
verkehr.

FrStllgV Regelt die Befreiung be‐
stimmter Beförderungs‐
fälle von den Vorschrif‐
ten des PBefG.

FzTV Regelt die Prüfung und
Genehmigung von Bau‐
art und Fahrzeugteilen.

PBZugV Regelt den Zugang für
Unternehmen zur ge‐
werblichen Personenbe‐
förderung nach dem
PBefG.

AFGBV Regelt die Genehmi‐
gung und den Betrieb
von Fahrzeugen mit au‐
tonomer Fahrfunktion.

BO-Kraft Regelt den Betriebsab‐
lauf und die Mindest‐
anforderungen an Kraft‐
fahrzeuge, die gewerbs‐
mäßig Personen beför‐
dern.

- -

BefBedV Stellt allgemeine Beför‐
derungsbedingungen für
den Linienverkehr auf.

- -

GüKG Regelt den Güterkraft‐
verkehr.

- -

GüKVwV Konkretisiert das GüKG. - -

Matrix für das deutsche RechtTabelle 11:
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Teil 4: Matrix für das österreichische Recht

Bezüglich der gewählten Struktur der Matrix wird auf die Ausführungen
unter Abschnitt A, 2.2 verwiesen.

On-Demand-Verkehr und kombinierter Perso‐
nen- und Gütertransport

Automatisiertes Fahren

Rechtsquelle Kommentar Rechtsquelle Kommentar

AGBGB Regelt das allgemeine
Zivilrecht, also u.a.
Eigentums- und Haf‐
tungsvorschriften.

AGBGB Regelt das allgemeine
Zivilrecht, also u.a.
Eigentums- und Haf‐
tungsvorschriften.

UGB Regelt das Unterneh‐
mensrecht.

UGB Regelt das Unterneh‐
mensrecht.

CMR Enthält Regelungen
über Beförderungsver‐
träge.

CMR Enthält Regelungen
über Beförderungs‐
verträge.

KFG Regelt den Betrieb und
Verkehr von Kraftfahr‐
zeugen auf Straßen mit
öffentlichem Verkehr.

PHG Regelt die verschul‐
densunabhängige
Haftung der Herstel‐
ler*innen von Pro‐
dukten.

KDV Spezifiziert die Rege‐
lungen des KFG.

KVHG Regelt die Verpflich‐
tung zum Abschluss
von Haftpflichtversi‐
cherungen für Kraft‐
fahrzeuge.

StVO Regelt den Verkehr
auf Straßen mit öf‐
fentlichem Verkehr
für alle Verkehrsteilneh‐
mer*innen.

KFG Regelt den Betrieb
und Verkehr von
Kraftfahrzeugen auf
Straßen mit öffentli‐
chem Verkehr.

GewO Regelt den Zugang
und die Ausübung von
selbstständig ausgeüb‐
ten Gewerben.

KDV Spezifiziert die Rege‐
lungen des KFG.

KflG Regelt den Kraftfahrli‐
nienverkehr.

StVO Regelt den Verkehr
auf Straßen mit öf‐
fentlichem Verkehr
für alle Verkehrsteil‐
nehmer*innen.

KflG-DV Konkretisiert das KflG. AutomatFahrV Regelt bestimmte An‐
wendungsbereiche des
automatisierten Fah‐
rens.
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KflG-BefBed Enthält Beförderungs‐
bedingungen für Kraft‐
fahrlinien.

- -

GelVerkG Regelt die nichtlinien‐
mäßige Beförderung
von Personen mit Kraft‐
fahrzeugen.

- -

ÖPNRV-G Regelt die organisato‐
rischen und finanziel‐
len Grundlagen des Be‐
triebs des öffentlichen
Personennah- und Re‐
gionalverkehrs.

- -

Matrix für das österreichische RechtTabelle 12:
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Teil 5: Matrix für das schweizerische Recht

Bezüglich der gewählten Struktur der Matrix wird auf die Ausführungen
unter Abschnitt A, 2.2 verwiesen.

On-Demand-Verkehr und kombinierter Per‐
sonen- und Gütertransport

Automatisiertes Fahren

Rechtsquelle Kommentar Rechtsquelle Kommentar

ZGB Regelt Eigentumsver‐
hältnisse und Ver‐
trags- bzw. Haftungs‐
grundlagen.

ZGB Regelt Eigentumsverhält‐
nisse und Vertrags- bzw.
Haftungsgrundlagen.

OR Enthält Bestimmun‐
gen zu Verträgen, Haf‐
tung und Versiche‐
rungspflichten.

OR Enthält Bestimmungen
zu Verträgen, Haftung
und Versicherungspflich‐
ten.

VVV Legt die Versiche‐
rungspflicht für Fahr‐
zeuge im öffentlichen
Verkehr fest.

PrHG Regelt die verschuldens‐
unabhängige Haftung der
Hersteller*innen für feh‐
lerhafte Produkte.

SVG Regelt den Strassen‐
verkehr, Sicherheits‐
anforderungen und
Betriebsbewilligungen
für Transportdienste.

PrSG Regelt die Anforderun‐
gen an die Sicherheit von
Produkten.

VZV Bestimmt die Anfor‐
derungen an die Zu‐
lassung von Fahrzeu‐
gen und Fahrer*innen
für den gewerblichen
Transport.

VVV Legt technische Anforde‐
rungen für Fahrzeuge
fest.

VTS Definiert technische
Vorschriften für Fahr‐
zeuge.

VAF Enthält spezielle Vor‐
schriften zum automati‐
sierten Fahren.

BehiG Enthält Vorgaben, die
es Menschen mit Be‐
hinderungen erleich‐
tern, am gesellschaftli‐
chen Leben teilzuneh‐
men.

SVG Regelt den Strassenver‐
kehr, Sicherheitsanforde‐
rungen und Betriebsbe‐
willigungen für Trans‐
portdienste.

VBöV Enthält Vorgaben
über die behinderten‐
gerechte Gestaltung
des öffentlichen Ver‐
kehrs.

VZV Bestimmt die Anforde‐
rungen an die Zulassung
von Fahrzeugen und Fah‐
rer*innen für den ge‐
werblichen Transport.
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VAböV Spezifiziert technische
Anforderungen an die
behindertengerechte
Gestaltung des öffent‐
lichen Verkehrs

VTS Definiert technische Vor‐
schriften für Fahrzeuge.

VRV Enthält allgemeine
Verkehrsregeln für
den öffentlichen Stra‐
ßenverkehr.

VRV Enthält allgemeine Ver‐
kehrsregeln für den
öffentlichen Straßenver‐
kehr.

SSV Regelt die Bedeu‐
tung, Gestaltung
und Eigenschaften
und Anbringung von
Straßensignalen und
Bodenmarkierungen.

SSV Regelt die Bedeutung,
Gestaltung und Eigen‐
schaften und Anbringung
von Straßensignalen und
Bodenmarkierungen.

SDR Regelt die Beförde‐
rung gefährlicher Gü‐
ter auf der Straße.

IVZV Regelt das Informati‐
onssystem Verkehrszulas‐
sung.

ARPV Regelt die Abgeltung
und Rechnungslegung
im regionalen Perso‐
nenverkehr.

- -

STUG Regelt die Zulassung
als Strassentransport‐
unternehmen im Per‐
sonen- und Güterver‐
kehr.

- -

PBG Regelt die regelmäßi‐
ge und gewerbsmäßi‐
ge Personenbeförde‐
rung.

- -

VPB Konkretisiert das
PBG.

- -

FPV Stellt Mindestanforde‐
rungen an die Fahr‐
pläne der Verkehrsun‐
ternehmen.

- -

Matrix für das schweizerische RechtTabelle 13:
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